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Preisblatt Nebenleistungen Nahwärme 

Gültig ab 1.4.2026 

 

Indexbasierte Preisänderung  

1) Die in diesem Preisblatt angeführten Preise unterliegen folgender indexbasierter Preisänderung:   

2) Für die Nebenleistungen wird der Preisänderungsindex gemäß dem VPI 2020 herangezogen.  

3) Die Preisänderung (Erhöhung oder Senkung) nach dem VPI 2020 erfolgt durch Vergleich des 
Wertes für Dezember eines Jahres mit dem Wert für Dezember des davorliegenden Jahres 
(Beispiel: Änderung Wert Dezember 2025 im Vergleich zum Wert Dezember 2024, Änderung in 
dieser Höhe ab 01.04.2026). Der VPI 2020 wird veröffentlicht von der Statistik Austria 
unter https://statistik.at  Statistiken  Volkswirtschaft und öffentliche Finanzen  Preise und 
Preisindizes  Verbraucherpreisindex  Weiterführende 
Daten  Verbraucherpreisindizes Übersichtstabelle. 

4) Der angegebene Internet-Pfad kann einer Änderung unterliegen, auf welche die Lieferantin keinen 
Einfluss hat. Der Ausgangswert des Preisänderungsindex wird auf der Website der Burgenland 
Energie (www.burgenlandenergie.at) veröffentlicht und ist auch in den Kundencentern von 
Burgenland Energie erhältlich. Die Lieferantin übermittelt dem Abnehmer ferner den Wert auf sein 
Verlangen unentgeltlich. Weiters werden die Preisänderungen dem Abnehmer von der Lieferantin 
durch ein individuell adressiertes Schreiben oder auf dessen Wunsch hin elektronisch mitgeteilt. 
Der Abnehmer wird in diesem Schreiben auch über die Preisänderungen (Index-Ausgangswert, 
Index-Vergleichswert, neuer Index-Ausgangswert sowie die konkrete Höhe der geänderten Preise) 
informiert. 

5) Die Preisänderungen erfolgen jeweils zum 01.04. eines Jahres auf volle 1/1000 Cent 
kaufmännisch auf- oder abgerundet. 

6) Wird der VPI 2020 von der Statistik Austria nicht mehr veröffentlicht, dann gilt der an dessen 
Stelle tretende Index.   

7) Fiktives Rechenbeispiel für eine Preisänderung. Das Rechenbeispiel erfolgt vorbehaltlich von 
Schreib- und Rechenfehlern: 

a) VPI 2020: Dezember 2024: 125,1; Dezember 2025: 129,8; 129,8/125,1 = 1,0376 – 1 = 0,0376 
x 100 = Änderungsrate in Prozent: + 3,76% 

  

Nebenleistung EUR exkl. USt. EUR inkl. USt. 
   
1. Mahnspesen  bis zu 5,42 bis zu 6,50 
   
2. Wiederaufnahme der Versorgung 86,20 103,44 
   
3. (Zusätzliche) Ablesung durch 
Lieferantin 

64,65 
77,58 

 
   
4. Frustrierte Kosten für 
Nichteinhaltung von Terminen durch 
Kund:innen 

64,65 77,58 


